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teca ecclesiae archivo reconditi  Arrium. Fecit etiam et sacra­
tenentur. mentorum praefationes et ora­

tiones cauto sermone, epistulas 
fidei delimato sermone multas.

Auch hier hat Lu. Zusätze, die auf reicherer Kenntnis be­
ruhen mögen; aber die Notiz über das Vorhandensein in der 
Bibliothek bleibt weg, weil die Sache wohl dem späteren Autor 
zweifelhaft oder, wenn die Bücher allgemeiner verbreitet waren, 
nicht erwähnungswerth erschien.

Später, wie schon Duchesne S. 44 bemerkt, finden sich 
solche grössere Verschiedenheiten nicht mehr. Aber man darf 
daraus gewiss nicht den Schluss ziehen, wie jener geneigt ist 
(S. 162 N. 1), den Ursprung des L. p. bis in diese Zeit hinauf 
zu rücken, da wo die Texte sich vereinigen an eine erst später 
entstandene, nun beiden Redactionen gleichmässig angehängte 
Fortsetzung zu denken.

Da F nicht mehr für das Vorhandensein eines solchen 
älteren Textes angeführt werden kann, so fehlt es wenigstens 
durchaus an äusseren Gründen, die zu einer solchen Annahme 
berechtigen. Eine weitere Prüfung derselben liegt aber ausser 
dem Bereich dieser Untersuchung.

Dagegen kommen für die Fragen um die es sich hier 
handelt noch weitere Denkmäler in Betracht, die bisher zur Seite 
gelassen sind, die aber noch eine nähere Erörterung erfordern.

Das eine ist ein Katalog, der in mehreren Handschriften 
erhalten, aus einer zu Verona von Bianchini herausgegeben ist 
(IV, S. I; Migne II, S. 1406): er geht bis Conon (in einer 
Handschrift nur mit kurzer Fortsetzung bis Paul) und wird 
wohl als Cononianus bezeichnet (C), Duchesne begnügt sich 
die Handschriften als abgekürzte Texte seiner Recension A 
(= Lu.) aufzuführen (S. 56ff.); über das Verhältnis zu F sagt 
er, der Text sei ganz verschieden, bald ausführlicher, bald 
kürzer1). Das Letzte ist richtig, aber keineswegs die Ver­
schiedenheit. Wenn schon der übrige Inhalt der einen (Pariser) 
Handschrift auf Verwandtschaft mit zwei Codices von F hin­
weist, so zeigt sich bei näherer Vergleichung auch die grösste 
Uebereinstimmung des Textes. So heisst es von Sixtus in 
einer früher schon berührten Stelle:

L. p.
Hic constituit, ut qui­
cumque episcoporum 
evocatus fuisset ad 
sedem apostolicam 
rediens ad parrociam 
suam non suscipe­
retur nisi cum litteris

F
Hic constituit, ut qui 
cumque episcopus 
evocatus fuerit ad 
sedem Romanam 
apostolicam et redi­
ens ad parrochiam 
suam non suscipere-

C
'Hic constituit... qui­
cumque episcopus 
devotus fuerit ad 
sedem Romanam 
apostolicam et redi­
ens ad parochiam 
suam non suscipere-

1) ‘le texte est tout différent, tantôt plus, tantôt moins étendu’. 


